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Massiver Rückschritt für behinderte Menschen zu befürchten

Steirischer Behindertenanwalt kritisiert Sparpläne des Landes
Die Steiermark hat 2004 ein österreichweit als richtungsweisend geltendes neues Behindertengesetz eingeführt und sich somit schon 4 Jahre vor Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtekonvention für eine moderne Politik für behinderte Personen entschieden. Klare Zielvorgaben, wie die weitestgehend selbst bestimmte und gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen, der Grundsatz, dass gemeindenahen mobilen Diensten wesentlich größere Bedeutung zukommen muss und stationäre Einrichtungen sukzessive verringert werden sollen, sowie die Gewährung individuell abgestimmter Assistenzleistungen sind die Herzstücke des Gesetzes.

„Ich habe große Befürchtungen, dass durch den rigorosen Sparkurs der Landesregierung viele der in den vergangenen 7 Jahren erreichten Verbesserungen zunichte gemacht werden. Die Steiermark ist verpflichtet, die umfassenden Vorgaben der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen zu erfüllen“ lehnt der Behindertenanwalt des Landes Siegfried Suppan die heute bekannt gewordenen geplanten Kürzungen im Bereich der Leistungen für behinderte Personen von mehr als 21 Mio. EUR konsequent ab. Nachdem zu Jahresbeginn bereits auf Bundesebene Verschlechterungen eingetreten sind, setzt sich diese Besorgnis erregende Entwicklung nun offenbar auch im Bereich des Landes fort.
Kurzfristige Einsparungen zur Budgetsanierung führen darüber hinaus mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zu wesentlich höheren Belastungen in der Zukunft. Vor allem bei den zahlreichen Leistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist ein umfassendes Unterstützungsangebot von essenzieller Bedeutung. „Fehlende oder zu wenig Assistenzleistungen, Qualifizierungsangebote, familienentlastende Dienste und  therapeutische Versorgung, bringen nicht nur wesentliche Nachteile für die unmittelbar Betroffenen und deren Familien, sondern sind auch volkswirtschaftlich nicht sinnvoll“ verweist Suppan auf die weitreichenden Konsequenzen der geplanten Vorhaben. 
„Menschenrechtliche Verpflichtungen sind unabhängig von budgetären Problemen zu erfüllen. Verringerung der Mittel oder gar die Abschaffung von Leistungen, deren Bedarf unzweifelhaft feststeht - wie dies bei der Entwicklungsförderung bereits geschehen ist - stehen in klarem Widerspruch dazu“ so Suppan weiter, der auch die fehlende Einbindung von Selbstvertreter/innen in die Diskussion kritisiert und die Aufnahme von Verhandlungen zur Sicherung der erreichten Qualitätsstandards einfordert.
Graz, am 14.03.2011

Für Rückfragen steht Ihnen Mag. Siegfried Suppan unter der Tel. Nr. 0676/86662745 zur Verfügung
